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RODECA GmbH 

Freiherr-vom-Stein-Straße 165 

45473 Mülheim-Ruhr  

 

Rodeca Lichtbausysteme  

"PC 2550-10", "PC 2550-10 AF 60" und "PC 2550-10 AF 120"   

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-10.1-466 vom 6.Juli 2016 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

22.05.2017 I 72-1.10.1-466/3 

über die Änderung und Verlängerung der 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 6. Juli 2016 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 

Abschnitt 1 wird ersetzt durch: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 

 Die ebenen Rodeca Lichtbausysteme "PC 2550-10", "PC 2550-10 AF 60" und 
"PC 2550-10 AF 120" bestehen aus lichtdurchlässigen Hohlkammerprofilen aus 
Polycarbonat (PC), die miteinander verbunden und umlaufend in Aluminiumprofilen gelagert 
werden.  

 Die einzelnen Hohlkammerprofile sind 495 mm breit und 50 mm dick und werden über eine 
an den Längsseiten angeformte Klemmverbindung, mit Fugenüberdeckung an der Außen-
seite und doppelseitiger Sogankernut an der Innenseite, ineinander geschoben. Sie werden 
in Rahmen- und Fußprofilen aus Aluminium, die ggf. durch Kunststoff-Isolierstege thermisch 
getrennt sind, gelagert und können bei Durchlaufsystemen an den Zwischenauflagern mit 
Ankern aus Aluminium (AF 60 und AF 120) gegen Windsoglasten gehalten werden. 

1.2 Anwendungsbereich 

 Die Lichtbausysteme dürfen im Wand- und Dachbereich für offene oder geschlossene 
Bauwerke verwendet werden. Bei Einsatz im Dachbereich ist eine Mindestneigung der 
Hohlkammerprofile von 5° erforderlich.  

 Die Hohlkammerprofile dürfen zu beliebig großen Flächentragwerken über rechteckigem 
Grundriss zusammengesetzt werden. Direkte Sonneneinstrahlung auf der Innenseite der 
Hohlkammerprofile ohne Oberflächenschutz ist auszuschließen. 

 Die Hohlkammerprofile sind nicht betretbar. Eine Verwendung zur Absturzsicherung ist nicht 
zulässig. 

Abschnitt 2.3.3 wird ersetzt durch: 

2.3.3 Kennzeichnung 

 Die Bauprodukte gemäß Abschnitten 2.2.2 bis 2.2.4 oder deren Verpackung oder deren 
Lieferschein müssen vom jeweiligen Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet 
werden.  

 Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach  Abschnitt 2.4 zum 
Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind. 

Abschnitt 3.1.3 Absatz – Durchlaufsysteme wird ersetzt durch: 

 Durchlaufsysteme 

 Die Beanspruchungsrichtungen "negativ" und "positiv" sowie die Stützweite lF sind in 

Anlage 1 definiert. Die charakteristischen Werte des Bauteilwiderstandes Rk sind als 
Interaktion zwischen Biegemoment und Auflagerkraft des Zwischenauflagers angegeben. 

 Für Windlasten in Beanspruchungsrichtung "negativ" sind die charakteristischen Werte 

des Bauteilwiderstandes Rk der Anlage 5.3 zu entnehmen. Für Wind- und Schneelasten 
in Beanspruchungsrichtung "positiv" sind die charakteristischen Werte des Bauteilwider-
standes der Anlage 5.4 zu entnehmen. Die beim Stützmoment M und bei der Zwischen-
auflagerkraft F angegeben Indizes "pos" und "neg" resultieren aus der Beanspruchungs-
richtung (siehe Anlage 1).  
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 Für die Beanspruchungsrichtung "negativ" darf bei der Berechnung der 
Bemessungswerte der Bauteilwiderstände der Einflussfaktor Cu = 1,0 angesetzt werden.  

 Die Beanspruchung an den Zwischenauflagern ist für den Nachweis maßgeblich. 

 Die Zwischenauflager müssen mindestens 60 mm breit sein. 

 Für die Ermittlung der jeweiligen Stützweite ist bei Beanspruchungsrichtung "negativ" die 
Mitte des Sogankers und bei Beanspruchungsrichtung "positiv" die Mitte des Zwischen-
auflagers maßgebend. 

 Die Mindeststützweite lF muss mindestens 0,50 m betragen.   

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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